
Contrahitur re Eanonneo 113 statuente anz gleich prich Kardinal
Annibale 409, indem EL ſich auf Suarez beruft, der

8Sect. I. Tklärt Irregularitas NON 681 7 et eSt
tantum oOella, IINn neque ortasse 8Sub ratione rIMmaria
imponitur 860 tantum A0 Mnus prineipaliter.

Aus dieſem QuaſiStrafcharakter chließt Suarez, daß die Ir⸗
regulären Clicto Notfall ratione candali 1 aut infamiae gleich

behandeln ſind und handelnkönnen wie die mit eigentlichen en
trafen elegten.

— der Kodex betreffs der Exkommunizierten feſtſetzt, wurde
chon unter der Frage II. erwähnt auf Grund des C. 261, Selbſt

————memi Vitandus und von ſolchen, die als Exkommunizierte verurteilt
oder klärt worden ſind können die Gläubigen nach der Todes
gefahr ſich die Abſolution Tbitten und wenn andere rieſter feylen,
die anderen Sakramente und Sakramentalien Aehnliches gilt betreffs
der Interdizierten.

Auch hinſichtlich der ſchon verhängten Vindikativſtrafen
geſtattet Cd.  2 daß geheimen dringenden Fällen, wenn
aus derBeobachtung derſelben für den uldigen Infamie oder Aerger
nis entſtände, Ein jeder Beichtvater i Bußgericht die Pflicht, die Strafe
einzuhalten, ſuspendieren kann. hat dem Schuldigen die
Laſt aufzulegen, enn ohne grave incommodum geſchehen kann,
innerhalb Monatsfriſt ich beim bevollmächtigten 3u ſtellen
eht die außerordentlichen Falle nicht ſo konn eLr von der
Me einfach dispenſieren

Aus all dieſen äußeren und nuneren Gründen rhellt zweifellos
daß Eln Irregulärer Glieto und EeSs auch 0b homi-
idium oder procurationem Abortus flecetu CurtO
Falle der Gefahr Eenner Infamie bder ernes chweren Aerger⸗
niſſes die Weihegewalt ausüben kann, und zwar die
Gläubigen ſie benötigen oder ihn einfach bitten und ETL

ohne damnum ſie nicht 0

eiſen kann und eL kann
das nſuchen Aum Dispens hinausſchieben, blange die Gefahr
Offenbarung beſteyt. Daher der Aushilfsprieſter dem Seelſorger
einfach den Rat geben können, Notfall die Weihegewalt auszuüben;
da ündigt EL nicht 0 bleiht ihm die Verpflichtung, ſo bald als
möglich Dispens beim Heiligen Uhle einzukommen, da 10 auch
der Biſchof keine Vollmacht beſitzt Obwohl onſt bei Dispenſen von
Irregularitäten die Sakramentskongregation nach Call 249, bei rieſtern
aber hezüglich Eenner Dispens von Irregularitäten elieto die Konzils
kongregation (dan. 250, das 1e Forum iſt, o „dürfte geheimen
ällen von eltkten die Pönitentiarie zuſtändig ſein“, ſagt nach
C.  2 258, §1, Leitner 186)

Mantern. ranz Mair
III (Preistreiberei.) Zu Beichtvater kommt eine Perſon

und klagt ſich daß ſie ich folgender Preistreibereien chuloig gemacht



hbe Sie habe Tabatſorten, die den geſetlichen Pr von 15 K
I verkaufen geweſen ären, der Han bis 60 weiter—
verkauft; ſie befaſſ ſich zwar nicht mit Butterhandel, doch et ſie hin
und wieder erſucht worden. Leuten Utter ¹ verſchaffen, ſie habe Aber
die Butter, die ſie vielleicht 40 erſtanden, Am 80 IN weiterverkauft;
3. ſie beſitze Kleiderſtoffe aus dem Frieden, die e amals EM Ene 9e

Summe einkaufte, jetzt aber die üblichen Stoffpreiſe losſchlage;
ſie habe fters, um ſchlechtere Tabakſorten anzubringen, 3 den Kunden

geſagt ES ſeien keine anderen mehr vorhanden die beſſeren Sorten
die auf leſe Elſe übrigblieben, 10 ne unter der Hand 3 hohen Preiſen
verkauft. Wie ind dieſe Fälle vom Standpunkt der Moral 3U beurteilen?
ſt die Perſ Fur Wiedererſtattung verpflichtet? An En ſoll Ne Eben
tuell reſtituieren?

Preistreiberei kommt offenkundig dort Frage, von
Preiſen die Rede iſt, alſo zunächſti Kau und Verkaufverträgen. Kauf
und Verkaufvertrag iſt veiter nichts als entwickeltere Form des
primitwen Tauſchvertrages Dieſer aber ſte die infa  52 Betätigung
der austauſchenden Gerechtigkei (justitia cCommutativa) dar o 5  wor
daß eſe Art der Gerechtigkeit ihren Namen vom Tauſchvertrag be
kommen hat NRun gutet aber die ＋2 und er Forderung der
tauſchenden oder ausgleichenden Gerechtigkeit lei chh I eiſtun
und der Gegenleiſtung (aequalitas IPCI A0 rem) Auf den Tauſch
vertrag angewendet der as Entgelt beſtimmte Gegenſtand muß gleich
10 ſein dem empfangenen Gegenſtande au und Verkauf
geſchäfte 79 die Stelle ernes als Entgelt gebotenen willkürlichen
Objektes fene Urch die Uebereinkunft der enſchen ſchon IM grauer Vor
zeit entwickelte Werteinheit, die Dir mit dem Ansdruck „Geld“ bezeich
Ne. Die Smme, die Nn  CU et Gegenſtandes iIM eld V  Am Ausdruck
ing wird Unter dem egriffe „Preis“ verſtanden.

On aus dieſer Ableitung des Kauf⸗ und Verkaufvertrages er
giht ſich als oberſter Grundſatz für die Preisbeſtimmung: der Preis
mug Eln gere  er  2 1 ſein Gerecht iſt der Preis der unter Be
rückſichtigung aller rage kommenden Umſtände dem Werte des Kauf
objektes gleich erachtet wird nicht V dem individuellen Gebrauchs
ver dem Werte den Sache für leſe beſtimmte Perſon 3
fällig hat Dieſer ndividuelle ebrauchswert iſt viel 3u Unbeſtimmt
und viel 3 häufigen Schwankungen unterworfen, als daß E die run
lage abgeben könnte für die Feſtlegung Enmer hindenden Norm Die ſie
von der Gerechtigkeit gefordert wird Vielmehr dient als Grundlage
zur Beſtimmung de gerechten Preiſes der allgemeine Gebrauchswert
de Gegenſtandes,;ener ert, der dem Gegenſtande nach allgemeinem
Irteil zugeſprochen wird (an kann dieſen allgemeinen Gehrauch
wer Gegenſtandes als deſſen „Tauſchwert“ bezeichnen.

Der allgemeine Gebrauchswert oder der Tauſchwert ener Waͤre
kommt unter ubrmalen wirtſchaftlichen Verhältniſſen häufigſten zum
Ausdruck dem ſogenannten natürlichen oder vulgären Preiſe



dem Preiſe, der ſich durch allgemeine Gewohnheit auf dem Mar
herausgebildet hat (daher auch kurz Marktpreis enannt). Som
iſt der Marktpreis auch den Zufälligkeiten des Marktes ausgeſetzt und
N ſelten empfindlichen Schwankungen unterworfen. Zu Zeiten wirt⸗
ſchaftlicher Kriſen können ieſe Schwankungen des Marktpreiſes ſelbſt
der unentbehrlichſten Waren oft verderblich werden für allgemeine
Lo Dann muß der ii eingreifen, deſſen Aufgabe ES iſt, die Wir
ſchaftlich Schwachen 3u ſchützen gegen Wucher und Ausbeutung von ſeiten
eines modernen Raubrittertums. Der Staat entzieht dann gewöhnlich
IN ſolchen Fällen die Preisbildung I ezug auf gewiſſe Waren der Will⸗
lür der einzelnen und Etz beſtimmte Preiſe feſt, die Uit dem Ausdruck
„legale Preiſe“ bezeichnet werden; gewöhnli in Form von
preiſen für den Verkäufer oder guch Mindeſtpreiſen für den Käufer
Daß der 6öffentlichen CW unter gewiſſen Umſtänden das Recht zu
ſteht, 10 durchaus zuſtehen muß 5  U Eingriffen n das Wirtſchaftsleben,
das wird gegenwärtig keinem ernſten Zweifel mehr unterliegen. ——
ſächlich ſind auch derlei älle in nicht geringer Zahl bekannt, nicht Nur

aus der Kriegszeit bder Nachkriegszeit, ſondern auch aus früheren Elte
des tiefſten Friedens, wie überhaupt geſetzliche Preisregulierunge
durchaus aich auf Zeiten wirtſchaftlicher riſen beſchränkt leiben

2. Hier ſtehen vir vor der wichtigen rage ind die
lichen Prei immer als gerechte Prei 3u betrachten?
Cauf die kaum mißverſtändliche ehre des heiligen Thomas (S. Th.
11 II —  1— 2 ad vertreten die Theologen einmütig die Anſchauung,
daß die geſetzlichen Preiſe im allgemeinen al gerechte Preiſe 3u be
trachten ſind (ogl M dieſer Zeitſchrift, 69 Jahrg. 1916), 117 —2
über „Höchſtpreiſe“, wWo der Verfaſſer Di Prümmer verſchiedene Theo
ogen namhaft macht und einzelne en wörtlich anführt.) Steht
dieſes aber einmal ſeſt, daß der legale Preis ein gerechter rer iſt, dan
iſt EL im Gewiſſen verpflichtend; mehr noch: dann iſt eL aus ſtrenger Ge
rechtigkeit verbindlich; dann zieht eine ſchuldbare Uebertretung die V  e
ſtitutionspflicht nach ſich Das ergibt ſich aus dem oben eſagten übe
die Natur des Kaufvertrages. Der Kaufvertraag, als die entwickeltere
Form des urſprünglichen Tauſchvertrages, iſt mit dieſem die erſte und
einfachſte Betätigung der kommutativen Gerechtigkeit. Dieſe Gerech
tigkeit aber verlangt, daß für das Kaufobjekt ein gerechter Prei
gefordert und geleiſtet werde Folglich läßt ſich ni abſtreiten, daß
der legale Preis, wenn und 0 ange EL ein gerechter Preis iſt, Im Ge
wiſſen und aus rikter Gerechtigkeit ver  E Die praktiſche Fol
gerung ieg auf der Hand; ſchuldbare Ueberſchreitung des geſetzlichen
Preiſes er gegebenenfalls Unterbietung von ſeiten des Käufers,
wo das Geſetz die Grenze nach unten feſtgelegt 90 zieht für den chul
digen Teil die Reſtitutionspflicht nach ſich

„Wenn und ſo der 9e ſetzliche Preis ein gerechter
Preis i‚ 77 eſe eben beigefügte Einſchränkung kann Unter Um
ſtänden dbon der höch

ſten Wichtigkeit werden. Afur haben uns die letzt



vergangenen Jahre mehr als genug Beweiſe geliefert.Daß Er geſetzliche Preis u vornherein, bei ſeiner Aufſtellung En gerechter Preis
iſt, das iſt wohlbegründete Präſumption. Der Obrigkeit muß man
dochIM allgemeinen zutrauen, daß fE bei Regelung der reiſe die dabei
MN Betracht 3u ziehenden Verhältniſſe beſſer überblickt al die Privat⸗
verſonen; daß ſié entſprechende Kenntnis und hinreichende Klugheit
leſitzt, wie auch den guten illen, wahrhaft gerechte Preiſe Aufzuſtellen.
0  ndes wo Eein Satz ſich auf Emnme Präſumption ſtützt, da kann EV auch
IM Einzelfalle einmal falſch ſein, ſobald nämlich die Präſumption
wrige iſt Di. dbon macht auch die geſetzlichee Preisregulierung keine Aus
nahme. SO gerne wir zugeben, daß MI allgemeinen dergeſetzliche Preis
vonvornherein gerecht ſe

*

nu wird, ſo müſſen vir doch gleich die Feſtſtellung
machen, daß Einzelfalle dieſer Preis auch bn ! Zeitpunkt ſeiner
Feſtſetzung Urch die Behörde it der GerechtigkeitIN Widerſpruch ſein
könnte Nicht 92 ſchonſind die egalen Preiſe alẽ gerechte Preiſe
anzuſprechE weile vbon der rechtmäßigen Obrigkeit vorgeſchrie werden.
Vielmehr gilt auch egalen Preiſe, vas bbenIm Preiſe all

geſagt worden iſt gere 4—  — vLeis, der Inter eru
ſichtigung Aler Betracht 3 ziehenden mſtände dem erte des
Kaufobjektes entſpricht. Nun gerade i Czug auf die dabei ! Betracht

ziehenden mſtände kann auch der beſten Obrigkeit einmal Ein Irrtum
unterlaufen. (Wie erſt, enn zur Preisregulierung für eizen und
Roggen Weingroßhändler herangezogen werden oder Schuhfabrikanten
ur Feſtſetzung der Gemüſepreiſe Und ſo önnte auch die E Obrig
Eit einmal dazu gelangen, ungerechte Preiſe als geſetzli ſchriebene
Preiſe3 verkünden; ganz u ſchweigen davon, daß man ſchon von Be
hörden und Staatslenkern gehört hat, die ni weniger verdienen, als
das Prädikat „beſten Obrigkeit“.

Doch ungenommen, der legale Preis konkreten Falle
ſei von vornherein gerecht geweſen, ſo daß die Uebertretung ſündhaf
und mit Rückerſtattungspflicht verbunden wäre  B. Aber auch dieſem
Falle können mſtände eintreten, Unter denen die Uebertretung der
geſetzlichen Preisbeſtimmung frei dbon iſt, daher auch keine Rück
erſtattungspflicht nach ſich zie 0 mſtände Gren etwa,
die zUum Verkauf gebotene Ware von außergewöhnlicher Ualttad äre,
da die geſetzliche Preisbeſtimmung Nur Waren durchſchnittlicher Qualität
berückſichtigt oder wenn mit ſtillſchweigender Duldung der Behörde
die geetzlichen Preiſe von der Mehrzahl der Bürger nicht beobachtet
würden ferner wenn ſich IM Quſfe der Zeit enne rechtskräftige Ge
wohnheit den geſetzlichen rer gebilde hätte oder endlich
nfolge geänderter mſtände der hemals gerechte rei aufgehört E,
Eelmn gerechter reu 3u ſein. Bei dem letzteren müſſen wir etwa
verweilen. Gerade 3u dieſem hat uns die Wirtſcha

iſe der
Kriegszeit und noch mehr der Nachkriegszeit der Illuſtrationen übergenug
geliefert. Wir können Uuns nicht darauf einlaſſen, alle einzelnen Um
ſtände namha 3u machen, durch deren Aenderung auch die beſtgemeinten



76 In lich gerechteſtenveiſ bald wieder illuſoriſch ver
ehungskoſtenmußten. Da wäre ja ſonſt noch viel — erörtern über „Geſt

(um einmal bei der Sprache des Aintsſtiles eiben), ber geſetzliche
Lieferungspflicht und notgedrungenen Rückkauf derſelben Waren 3u
mehrfach erhöhten „geſetzlichen“ reiſen Aber auf einen Um
ſtand muß mit allem Nachdruck hingewieſen werden: 1 die rapide
En  ertung des Geldes mM den Kriege beteiligten und noch
vielmehr In den vom Zuſammenbruch betroffenen Staaten Das eld
iſt ſeiner Ratur nach eine veränderliche Sache ſt Ee doch eine Wert⸗
einheit, die durch Uebereinkunft der Menſchen feſtgeſetzt wird, aher
auch dem Wechſel aller menſchlichen inge unterworfen. Wenn wir
n läng entſchwundenen Friedenszeiten das eld als eine mehr oder
weniger unveränderliche Werteinheit betrachten gewohnt war  7
E ieſe Auffaſſung ihren Grund In der durch eine ange Friedens⸗
zeit mehr oder weniger ſtabiliſierten Weltwirtſchaftslage. Wir brauchten
aber Ur Aum einige Blätter In der Weltgeſchichte zurückblättern, auf
Beiſpiele 3u ſtoßen, wie das eld bei wirtſchaftlichen Kataſtrophen den
größten Wertveränderungen unterworfen So ehr die (atur der
Sache wie die geſchi Erfahrung, daß das eld keine unveränderliche,
ſondern eine der Veränderung unterliegende Werteinheit darſtellt.
Nun läßt die ſtaatliche Behörde heilſame Geſetze ergehen, die die
Preiſe bis auf Heller und Pfennig regeln. Sehr gut! ber wie lange
werden teſe Geſetze ihre verpflichtende Kraft behalten? Von Natur aus
iſt das Geſetz Stabiles, allerdings. Was nu das aber, wenn der
Gegenſtand des Geſetzes das Gegenteil von ſtabil iſt, nämlich fortwährenden
Schwankungen und Veränderungen unterworfen? Das Geſetz verliert
dadurch ſelber ſeine Stabilität Das Geſetz, das zur Zeit ſeiner Promul⸗

den ormen der Gerechtigkeit entſprochengation vielleicht vollkommen
hat, * omm bald m egenſatz zur Gerechtigkeit und verliert damit
ſeine Verbindlichkeit. der bas vurden wir bhH einem Käufer agen,
der ſich eute noch auf die Höchſtpreiſf vom Jahre 1915 berufen wollte,

unſer eld doch noch en 20⸗ his 30fachen Wert des heutigen Geldes
beſeſſen hat, oder auch UL vom Jahre 1918, wo unſere Valuta immerhin
noch rund fünfzehnma höher geſtanden hat als gegenwärtig, im Somme

(Es iſt die Rede vom öſterreichiſchen H  E, das allerdings einen
Rekord darſtellt in der Entwertung.) (it dieſer ſortſchreitenden Geld
entwertung mußten alle Preiſe automatiſch In die Höhe gehen So
lange ſich dieſe Steigerung der Preiſe n den durch die veränderte Lage
geforderten Grenzen bewegte, konnte von einer ungerechten Preistrei⸗
berei keine ede ſein. rotzdem bleibt die Tatſache eſtehen, daß dieſe
Grenzen eben Oft überſchritten worden ſind, daß ungerechte Preis⸗
forderungen alltäglichen Erſch einungen geworden und ES
1  eider noch immer ſind

Noch bleibt zur Klärung der rage Einige 3 ſagen über den
vulgären rei oder den Marktpreis der Waren. Wo geſetz
liche 33 aufgeſtellt ſind für eine da kommt, —13 —



eſetliche Preis der Gerechtig keit entſpricht. ein befonderer Marktpreisnicht in Frage, ein Preis nämlich, der mit dem geſetzlichen Preiſe In
Widerſpruch ſtände NurIwo keine geſetzlichen Preiſe vorgeſchriebenſind, wie 66 M nbrmalen Zeiten das Gewöhnliche iſt, dort bildet derMarktpreis da Regulativ de Warenverkehrs. asſelbe gilt bon dem
alle, AL geſetzliche Preiſe beſtimmt ſind dieſe jedo mit den
Normen der Gerechtigkeit ImM Widerſpruch ſtehen und deshalb der bin⸗
denden Kraft entbehren. Bezüglich des Marktpreiſes unterſcheiden die
Moraliſten einen höchſten, mittleren und niedrigſten rer Der höchſtePreis . jener, üher den hinaus ohne Verletzung der Gerechtigkeit nicht  *gefordert werden darf; der niedrigſte, den der Käufer mindeſtens zahlenmuß, wenn die Gerechtigkeit gewahrt werden ſoll; was Unter mittlerem
Preis 3u verſtehen iſt, ergibt ſich daraus von ſelbſt Der Marktpreis iſtnicht unveränderlich, ſondern oft Schwankungen unterworfen. Vor
allem äng EL ab von Angebot und 0  age • ſteigt CV Morkt
reis gewöhnlich, wenn die Nachfrage ſich mehrt, dlie Zahl der Käuferzunimmt; oder wenn das Angebot nachläßt, Em Mangel An den geſuchtenWaren eintritt. E fällt dagegen der Preis im allgemeinen bei ſinkenderNachfrage oder hei ſteigendem Ingebot. In der Regel ſin die Grenzen,innerhalb deren der Marltpreis ſchwankon kann, Enger gezogen hei
geringwertigen oder auch zUum Leben notwendigen Gegenſtänden,während ieſe Grenzen weiter geſteckt ſind, wo ſich handelt hochwertige oder nicht notwendige Dinge (Luxuswaren); ́Aum weiteſtenpflegen die Grenzen zu —ein bei ehr euer en oder auch ſeltenen Dingen(Liebhaberpreiſe).

Auch das Ueberſchreiten des vulgären Höchſtpreiſes kann durchgewiſſe Umſtände gerechtfertigt erſcheinen, ähnlich wie bereits vom
9  n  ichen Höchſtpreis dargelegt wurde Zwar ommt hier nicht die
Bildung einer rechtskräftigen Gewohnheit den Marktpreis IR
Frage; der Marktpreis iſt eben ni nderes als der eweils in Ge
brauch ſtehende Preis, der jeweils durch allgemeine Gewohnheit feſtgelegte Preis Auch önnen Diu nicht annehmen, daß der Marktpreisunter Umſtänden aufhören könne, ein gerechter Preis 3 ſein. Liegtdoch ſchon IM egriffe des Preiſes die Forderung, daß Er gerecht ſei;In wäre EeL eben I mehr der Aus druck V  — den Tauſchwert, den
allgemeinen Gebrauchswert der Ware. demnach ein beſtimmterPreis UV allgemeine Gewohnhei eingebürgert iſt, da muß pra
ſumieren, daß dieſer Preis den allgemeinen Gebrauchswert tatſächlich 5  UmAusdruck bringt, mit anderen orten, daß P5 Ein gere  er Preis iſt So
ſagt der geilige Alfons ausdrücklich: „Communis aestimatio regionis, ubi

existit, reddit justum quodeunque pretium“ 0Mmo tr 10,
173) Dem ſteht auch nicht die atſche entgegen, daß IMR täglichenLeben verhältnismäßig oft Eeim übermäßiger Preis verlangt wird Dasiſt dann eben nicht der Marktpreis. eder wird, wie e in manchenegenden Gebrauch iſt, von den Kaufleuten Im Anfang eim höherer Preis,vielleicht ſogar das Vielfache des normalen Preiſes gefordert, in der



ſich erenErwartung, daß der Käufer ſich aufs Feilſch en verlegen und
lich beide auf den normalen Preis ommen werden. DE Verkäufer
von vornherein ereit, „mit ſich handeln laſſen“ Dieſes Syſtem
übermäßigen ordern und des Herabfeilſchens iſt zwar ein Syſte
das m ziviliſierten Ländern nich mehr recht Anl Platze iſt und 3u
mindeſten einen eben vornehmen Eindruck ma C einer U
gerechtigkeit önnen wir den Verkäufer nicht beſchuldigen, wenn eren
ſchließlich mit inem gerechten Preiſe ſich begnügt. Daß übrigens dieſ
Unſitte Ei Anlaß 3 vielen Rechtsverletzungen geben kann, ſei n
beiläufig rwäynt IcH alle Käufer ſind ſo gewitzigt, daß ſie die wah
Abſicht des Verkäufers durchſchauen; nd eine nicht geringe Anzahl
bon Leuten, die 05 Uebermaß der Forderung b⁰ erkennt, verzicht
infolge eines leicht begreiflichen Widerwillens guf da läſtige Handeln
und Feilſchen, ohne Shalb mit dem wider  18 gezahlten übermäßig
Preiſe einverſtanden 3⁴¹ ſein. HQ  der aber C handelt ſich Prei
forderungen gewiſſer ungekrönter Weltbeherrſcher, die. M bezug auf b
timmte Waren die Herrſch Ift auf dem Wé  Zeltmarkte an ſich geriſſen haben
3 durch Truſtbildung, Ar Aufkauf der Waren) und denen dan
a5 Heer der Käufer auf Gnade und Ungnade ausgeliefert iſt Wenn
da der Staat nich eingreift aber welcher Staat wagte Es, den a
mächtigen Geldmagnaten eine eiſerne Fauſt 3 eigen! dann erden
die Preiſe nach Belieben n die Höhe geſchraubt, bis daß ſie aller Ge⸗
rechtigkeit Hohn ſprechen. Dieſer Art Preiſe ind aber weder geſetzliche
reiſe noch auch natürliche Preiſe, ondern (wenn auch die rechtsgeſchicht
liche Ableitung dieſes or weniger geeigne erſcheinen läßt für dieſe
Sache) weiter lichts A1s Wucherpreiſe.

Au dem Geſagten ergibt ſich, daß gegen den Marktpreis im eigent
ichen Sinne eine rechtskräftige Gewohnheit ſich I bilden kann CE5
bird gegebenenfalls geſagt werden können ein früherer Markt
preis iſt abgeändert worden durch einen neuen Marktpreis. Der Mar
preis iſt eben, wie CrEI ausgeführt, ſeiner Natur nach veränderlich
ITIU Gegenſatz 5 geſetzlichen Preiſe, der an der relativen Unveränderichkeit des Geſetzes ſelber teilnimm durch welche, wie anE  8 bleihen noch die Umſtände 3u erwähnen,
gedeutet, ein Ueberſchreiten de üblichen Marktpreiſes von Ungerechtig
eit freizuſprechen iſt Auch vom ar  3.iſe gilt, was geſetzliche

.  —— Waren von durchſchnittPreiſe ausgeführt, wurde; CTY iſt erechne
licher Qualität. Soll aber der Preis dem Werte der Waren entſprech
dann muß für Waren, H die Durchſchnittsqualität und damit
Durchſchnittswert der betreffenden Warengattung erheblich überſchreiten
auch ein höherer Preis angeſe werden. S˙D werden wir einen Kau
Nanl I der Ungerechtigkeit beſchuldigen, 3)  für eine Ware vo
außergewöhnlicher Qualität einen höheren rei verlangt Als weite
mſtand, der das Ueberſchreiten des gewöhnlichen Preiſes rechtfertige
ſoll, wird namhaft gemacht: beſondere Anhänglichkeit des Verkäuf
an den Gegenſtand, den E Aun einen Käufer zu überlaſſen Imn Begriff



iſt Wie man ſofor ſieht, wird C6 ſich dabei!II derRegel nicht Waren
des allgemeinen Marktverkehres handeln, noch auch um Verkäufer,die berufsmäßig mit derartigen Waren handeln. Was immer man
hierüber agen mag, nicht ohne Widerſpruch wird die Anſicht bleiben
die Erhöhung des Preiſes auf run bloßer Anhänglichkeit des Ver
käufers Uunter Berufung auf Emnmen beſonderen „Affektionswert“
als gerechtfertigt elten aſſen vi Die Gerechtigkeit verlangt die An
paſſung des Preiſes an den tatſächlichen (allgemeinen) Tauſchwert der

arE KHaum aber wird man annehmen können daß dieſer Tauſchwert
durch — beſondere Anhänglichkeit des Beſitzers ſein Eigentum e
ſteigert werde. Anders verhält ſich die ache, wenn der Beſitzer durch
den Verkauf beſonderen Schaden erleidet; afur ſich chadlos
halten Ur entſprechendes Hinaufſetzen des Preiſes kann hm niemand
verwehren. Desgleichen, wenn der Käufer aus eten Stücken mit dem
Angebot M die 9e geht, durch den höheren rei den Beſitzer
zuſtimmen und deſſen Anhänglichkeit die rage ſtehende Sache

überwinden.
Man legt gewöhnlich agen der Käufer aus freien

Stücken Preis ber den höchſten bietet, dann darf der
Verkäufer ihn annehmen, ohne ſich Rechtsverletzung ſchuldig
machen Auch das bürgerliche Recht hat ſich dieſe Uffaſſung 3u
gemacht So ei EeS Oeſterreichiſchen Allgemeinen Bürgerlichen
eſe 935 „Dieſes Re  mitte (80 der Aufhebung des Ver—
trages und der Herſtellung den vorigen Stand) findet I

ELr (der ene Kontrahent, unſerem Falle der äufer), b
glei ihm der wahre Wert ekannt war, ſich ennoch dem unverhält
nismäßigen Erte verſtanden 9 Schon dieſer Geſetzestext enthält
bei all ſeiner Schwerfälligkeit elne Einſchränkung von einſchneidender
Bedeutung 7⁷ gleich ihm der wahre Wert ekannt war“ Der Käufer
kennt den wahren Wert des Gegenſtandes EL enn den geſetzlichen
Höch  ret oder den ortsüblichen Marktpreis und 30 dennoch Aus
freien Stücken höheren Preis. Fehlt dieſe Vorausſetzung, die ennt⸗
nis des wahren eLr oder des geſetzlichen, reſpektive ortsüblichen
Preiſes, dann iſt die Ueberzahlung Irrtum begründet; ge
iſt das noch kein ſubſtantieller Irrtum, der den Kontrakt ungültig macht
ondern E6 ieg nuLr Emn akzidenteller Irrtum vor, der dieſem
eine Schädigung des äufer nach ſich zie Ein ſolcher rrtum macht
den Vertrag nicht ungültig; bh aber gibt auch das bürgerliche
dem Käufer das Recht ſich den Schaden rſetzen laſſen durch Rück
forderung der Ueberzahlung oder aber die Aufhebung des Vertrages
3 beantragen, ſobald der Schaden und der Schaden für den aufer
beſteht ehen der unfreiwilligen Ueberzahlung mehr als die Hälfte
des wirklichen ertes der Ware beträgt (Oe 934
Doch das Geſetz ſpri 10 mit ausdrücklichen orten von dem Falle,
daß der Käufer, obgleich ELr den geſetzlichen oder ortsüblichen Preis der
Ware enn ennoch öheren rei 30 Für dieſen Fall
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weigert das Geſetz dem Käuſer emfuchhin das Wechtsmite Der 1
ſziſſion des VertragEs, erklärt demnach den Vertrag nicht bloß als gültig,
ondern auch als feſt AUn irreſzindierbar. Folglich önnte der Verkäufer
unbedenklich jede Ueberzahlung der Höchſtpreiſe annehmen, ſobald ELr

vorausſetzen kann, daß der Käufer ſich der Hebez an b ewußt 9e-
weſen

So das bürgerliche Geſetz das ſeine Faſſung allerdings 5
einer Zeit gefunden, da das Kapitel „Schleichhandel“ dem Geſetzgeber
noch kein Kopfzerbrechen machen mo Heute würden die böſen Er
fahrungen einer Reihe von Jahren den Geſetzgeber 3 vorſichtigerer
Textierung mahnen. Wie oft ſind, Um Nur an eine Tatſache 3u erinnern,
die Schleichhändler den Bauern9und haben doppelt, 10 mehr⸗
fach höhere Preiſe geboten als das Geſetz beſtimmte! Nicht leicht iſt
Ees, einer ſolchen erſuchung widerſtehen und nur 3 wenig iſt ihr wider⸗
ſtanden worden. Kein Wunder! Der Gedanke, der da 0 hemmend
auf den Verkäufer wirken ſollen, dieſer Gedanke ieg nicht derart Ar
der Oberfläche, daß für jedermann auf den erſten Blick erſichtlich wäre
der Gedanke da Allgemeinwohl. Dadurch, daß die Bauern ihre
Produkte: Kartoffeln, Eier, Milch, Butter den Schleichhändlern
überließen, dadurch wurden dief Waren dem arkte oder auch der

rteilung entzogen. Gewiſſe „Ausgebrdneten Bewirtſchaftung und Ve
erwählte“, denen der rel ebenſache iſt konnten Een emmer⸗
lehen führen, während die Maſſ VBe  — Volkes mn den Städten und In
duſtriezentren hungerte und darbte Daß nach dieſer Richtung die and

ſehr verſündigt hat, äßt ſich leider nichtliche Bevölkerung ich vielfach
leugnen. mmerhin wird man I reden können von einer Verletzung
der kommutati Gerechtigkeit, wenn der Bauer ſolche inge den
Schleichhändlern überließ 3 übermäßig hohen Preiſen, die freiwillig

Mgeboten wurden. Gonz anders ieg die Sache, wenn EeS ſich
Schieber handelte, die die Produkte aufkanften, ſondern Um Konſumenten,

eute, die von der bittern Not, vom Hunger und Flehen der Hinder
getrieben aufs Land hinausfuhren, um eine kärgliche Zubuße der
ſtaatlichen Hungerration nach Hauſe 3¹¹ bringen Gewiß, auch ieſe
Käufer zahlten vielfach dieſelben Preiſe Dile die Schleichhändler, das
Cl Preiſe, die über die geſetzlichen Höchſtpreiſe weit hinausgingen;
zahlten ſie 10 fu eiwillig? nein! UL. weil ſie wußten, weil ſie ſonſt

Auch ſie von vornherein dieNi 3u kaufen bekommen hätten.
hohen Preiſe anboten, echah da eben aus dem tteren Zwange der
wiederholten Erfahrung, daß 95.— da“ war, wenn ſie die ſetz
lichen oder auf dem Arkte üblichen Preiſe boten Hier ſtehen wir
nich An, enn auch meiſt nich vom einzelnen Verkäufer, Ober
Ar das Verhalten eines bedeutenden Teiles der produzierenden Be
völkerung erzwungene Ueberzahlungen als Preistreiberei, ls Ver

erklären, ſo veit nicht MM ein⸗letzung der kommutativen Gerechtigkeit
zelnen Falle feſtſteht, daß die Ueberzahlung durchaus einem freien An
trieb des Käuſers entſprungen war.



Es erübrigt noch Ene Urze Anwendung auf die eingangs
orgelegten Fälle Bezüglich des erſten und zweiten Falles ieg die

Sache klar zutage: Preistreiberei. Im erſten Fall, den ́um faſt
das Vierfache des geſetzlichen Höchſtpreiſes verkauft, zweiten an der
Butter verdient aſſe Preistreiberei. Dabei Ut C8 gar nich 18
ur Sache, V  5 die Perſon ſich mit Butterhandel befaßt oder aus
Gefälligkeit die Butter erſchafft; M eiden ällen iſt ihr Eenn Uſpruch
auf entſprechenden Gewinn zweifelsohne zuzubilligen, mehr aber nu
DH iſt worüber U die Faſſung des vorgelegten Kaſus keinen uf
U gibt, bezüglich des Butterhandels auch Sachlage enkbar,
welche die Preistreiberei Usſchlöſſe wenn nämlich der Verkaufspreis

80 — der ortsübliche Mar  VEI waäre und der egeringe Einkaufs⸗
preis ennem beſonderen Glücksfall, Uten „Quelle“ öder freund⸗
ſchaftlichen Beziehungen 3 verdanken wäre.) Im ritten
Vertauf der Kleiderſtoffe N Frieden V den gegenwärtig ühlichen
Stoffpreiſen alſo vielleicht da 15 bis 20fache des inkaufspreiſes
anſcheinend ebenfalls Preistreiberei Doch der Schein trügt Hier
Umm abgeſehen den obigen Eyörterungen hezüglich des gerechten

vor Em IN Anwendung, was vorher auseinandergeſetz worden
über die Entwertung des Geldes Dieſer äußerſten Entwertun ech

nung tragend, wird niemand E töricht 5CMn 3 verlangen, daß Friedens
wore heute noch 5 Friedenspreiſe feilgeboten werde. Eh EL dürften
bu mit Eenem gewiſſen

Tr Rechte loch höhere Preiſe für Friedensware
geſtatten, da leſe durchgehends Ungleich beſſerer Qualität 5¹¹ ſein
pflegt, al  8 die gegenwärtig M den Handel gebrachten Waren. V.  Im
vierten alle ieg offenbar wiederPreistreiberei vor, da die QAba
brten U gohen (jedenfa übermäßig hohen) Preiſen verk Aft wurden.

Die u  I nit welcher die Perſon die beſſeren Sorten den Kunden
vorenthalten hat, *

ſt Emne ungerechtfertigte Mentalreſtriktion, 3 deutſch
eine üge und gegebenenfalls, wo Cſich ſtaatlich beauftragte Ver
käufer handelt, auch Verletzung der legalen Gerechtigkeit.

Demnach Reſtitution mM allen ällen, wo irkliche Preistreiberei
vorlieg Als Forderungsberechtigte kommen alle Käufer Betracht,
die die übermäßig hohen Preiſe gaben zahlen müſſen Wo die einzelnen
Käufer Ctann in dieſen Ev U reſtituieren ude ufalls
Wie In derartigen Fällen Enme allmähliche Rückerſtattung der Scha
densſummnie Alle Käufer (Stammkunden) oder die Armen.
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